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Arbeitshilfe zur Neubesetzung einer nebenberufliche n Stelle als 
Kirchenpfleger/in 

 
Vorbemerkungen 
Die Neubesetzung der Stelle einer Kirchenpflegerin oder eines Kirchenpflegers 
erfolgt in der Regel in enger Abstimmung mit der zuständigen Kirchlichen 
Verwaltungsstelle.  
 
Die nachfolgende Arbeitshilfe der Kirchenpflegervereinigung soll den 
Verantwortlichen in den Kirchengemeinden helfen, qualifizierte Mitarbeiter/innen für 
dieses wichtige Amt zu gewinnen. Zugleich soll diese Arbeitshilfe die Arbeit der 
Verantwortlichen bei der Stellenneubesetzung erleichtern.  
 
 
Persönliche Voraussetzungen 
Die Kirchenpflegerin oder der Kirchenpfleger ist ein wichtiger Mitarbeiter in der 
Gemeinde. Sie bzw. er ist für die so genannte ortskirchliche Verwaltung zuständig 
und Ansprechpartner/in in vielen Angelegenheiten. 
 
Die besondere Stellung zeigt sich auch darin, dass die Kirchenpflegerin oder der 
Kirchenpfleger vom Kirchengemeinderat gewählt wird und im Kirchengemeinderat 
und seinen Ausschüssen kraft Amtes ordentliches stimmberechtigtes Mitglied ist. 
 
Gewählt werden kann nur, wer Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche 
in Deutschland ist und in den Kirchengemeinderat wählbar ist, sofern kein 
Wahlhinderungsgrund vorliegt (z.B. der Ehegatte ist bereits Mitglied im 
Kirchengemeinderat). Die Kirchenpflegerin oder der Kirchenpfleger müssen nicht in 
der Kirchengemeinde wohnen, wenn gleich es in kleineren und mittleren 
Kirchengemeinden sicherlich von Vorteil ist, wenn auch der Wohnsitz in der 
Kirchengemeinde ist. 
 
Eine positive Einstellung zum Gemeindeleben ist ebenso hilfreich wie eine 
Persönlichkeitsstruktur, für die Verschwiegenheit selbstverständlich ist. 
 
 
Fachliche Voraussetzungen 
Die Kirchenpflegerin oder der Kirchenpfleger informieren und beraten mit ihrer bzw. 
seiner Fachkompetenz den Kirchengemeinderat und die Gremien über Rechts-, 
Verwaltungs- und Vermögensangelegenheiten. Dazu gehören auch die Finanz-, 
Personal- und Liegenschaftsverwaltung. Die Auskunft über die finanzielle Situation 
der Kirchengemeinde muss jederzeit möglich sein. 

 

       
 

 
 
Geschäftsstelle: 
Oberer Hauserweg 10 
71149 Bondorf 
 
Tel.: 07457/7322727 
Fax: 07457/7322728 
Email: Kirchenpflegervereinigung@elk-wue.de  
Internet: www.Kirchenpflegervereinigung.de  
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Der Entwurf des jährlichen Plans für die kirchliche Arbeit wird in aller Regel mit den 
beiden Vorsitzenden und dem Vertreter der Kirchlichen Verwaltungsstelle aufgestellt, 
dem Kirchengemeinderat vorgelegt und dort beraten und beschlossen. Der Vollzug 
der Beschlüsse des Kirchengemeinderats und der Vorgaben im Haushaltsplan ist, 
sofern nicht den Vorsitzenden oder einzelnen Kirchengemeinderätinnen oder –räten 
vorbehalten, in der Zuständigkeit der Kirchenpflegerin bzw. des Kirchenpflegers.  
 
Für diese vielseitige und interessante Tätigkeit ist es von großem Vorteil, wenn eine 
Persönlichkeit gefunden wird, die eine abgeschlossene Verwaltungsausbildung oder 
eine (mind. 3-jährige) kaufmännische Ausbildung hat und gute EDV-Kenntnisse 
mitbringt.  
 
Sind in einer Kirchengemeinde viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestellt, ist 
es von Vorteil, wenn die Kirchenpflegerin oder der Kirchenpfleger auch Erfahrungen 
im Personalwesen hat und auch als Führungskraft gut mit den Mitarbeitenden 
umgehen kann.  
 
 
Arbeitsplatz  
In kleineren Kirchengemeinden mit so genannten „nebenberuflichen“ Kirchenpflegen 
gibt es in der Regel kein kirchengemeindeeigenes Arbeitszimmer für die 
Kirchenpflege. Die Kirchenpflegerin / der Kirchenpfleger haben dieses dann in ihrer 
Wohnung. Sie erhalten eine Aufwandsentschädigung für die Nutzung privater 
Arbeitsmittel, mit der auch die Nutzung des Amtszimmers abgegolten ist. Den 
genauen Satz für Ihre Gemeindegröße erfragen Sie bitte bei Ihrer Kirchlichen 
Verwaltungsstelle. Bitte sprechen Sie dies auch im Bewerbungsgespräch an. Auch 
die Ausstattung mit Mobiliar und die technische Ausstattung ist bei den 
nebenberuflichen Kirchenpflegen unterschiedlich – häufig gehören sowohl das 
Mobiliar wie auch PC und Rechenmaschine den Stelleninhaber/innen. Die Nutzung 
dieser privaten Arbeitsmittel ist in diesem Fall auch mit der o.g. Aufwands-
entschädigung abgegolten. Klären Sie dies vor den Bewerbungsgesprächen mit Ihrer 
Kirchlichen Verwaltungsstelle ab. Falls Sie dies ändern wollen und künftig Mobiliar 
und Geräte von der Kirchengemeinde anschaffen wollen, bedarf dies eines 
Kirchengemeinderatsbeschlusses mit Finanzierungsplan.  
Falls das Arbeitszimmer seither im privaten Haushalt der Stelleninhaberin bzw. des 
Stelleninhabers war, ist eventuell zu prüfen, ob nicht im Gemeindehaus oder in 
einem anderen Gebäude der Kirchengemeinde ein Amtszimmer eingerichtet werden 
kann.  
 
 
Dienstliche Inanspruchnahme und Eingruppierung  
Bitte überprüfen Sie vor der Stellenausschreibung die dienstliche Inanspruchnahme 
für die Kirchenpflege. Dies erfolgt im Regelfall in enger Abstimmung mit der 
Kirchlichen Verwaltungsstelle. Bei kleineren Kirchengemeinden mit nebenberuflichen 
Kirchenpflegen erübrigt sich die Überprüfung der Eingruppierung, da diese Stellen 
alle in Gruppe A nach Vergütungsgruppenplan 63 der Kirchlichen 
Anstellungsordnung eingestuft sind.  
Vordrucke sowie Excel-Dateien für die Berechnung der dienstlichen 
Inanspruchnahme erhalten Sie auch bei der Geschäftsstelle der Kirchen-
pflegervereinigung (Adresse s. letzter Absatz dieser Arbeitshilfe).  
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Genehmigung zur Wiederbesetzung der Stelle  
Bitte erfragen Sie bei Ihrer Verwaltungsstelle, ob in Ihrem Bezirk bei der 
Wiederbesetzung von Stellen die vorherige Genehmigung des 
Kirchenbezirksausschusses erforderlich ist. Wenn ja, ist diese rechtzeitig vor der 
Ausschreibung mit einer Neuberechnung der dienstlichen Inanspruchnahme zu 
beantragen. Beantragen Sie die Wiederbesetzung so, dass eine nahtlose Besetzung 
ohne Vakatur möglich ist. Der nachträgliche Aufwand bei der Vakatur von 
Kirchenpflegerstellen ist in der Regel höher als die durch eine Vakatur eingesparten 
Mittel.  
 
Ausschreibung der Stelle  
Da es sich bei der Kirchenpflege um ein wichtiges Wahlamt in der Kirchengemeinde 
handelt, sollte die Stelle in jedem Fall öffentlich ausgeschrieben werden. Bei 
nebenberuflichen Stellen wird dies in der Regel nur das örtliche Mitteilungsblatt und / 
oder der Gemeindebrief sein, da es aufgrund der Teilzeitanstellung selten 
Bewerber/innen aus einem weiteren Umkreis gibt. Muster für die 
Stellenausschreibung sehen Sie in Anlagen 1 zu dieser Arbeitshilfe.  
 
Aufgabenbeschreibung für die Kirchenpflege  
Anlässlich des Stellenwechsels sollte auch die Aufgabenbeschreibung für die 
Kirchenpflege überprüft, falls noch keine vorhanden ist, neu erstellt werden.  ein 
Muster für eine nebenberufliche Stelle in Anlage 2. Bei dem Muster ist an den noch 
nicht gekennzeichneten Stellen anzukreuzen, wer die einzelnen Aufgaben in Ihrer 
Kirchengemeinde übernimmt. Bei Fragen unterstützt Sie hier Ihre Kirchliche 
Verwaltungsstelle.  
 
Vorauswahl – Vorstellungsgespräche  
Zur Vorauswahl und zum Führen der Bewerbungsgespräche empfiehlt es sich, ein 
kleines Gremium zu bilden. Dieses sollte im Regelfall aus nicht mehr als vier 
Personen bestehen (die beiden Vorsitzenden des Kirchengemeinderats, bei 
größeren Stellen ein Vertreter der kirchlichen Verwaltungsstelle, ggf. ein oder zwei im 
Personalbereich erfahrene Kirchengemeinderäte). Dieses Gremium sieht zunächst 
die eingegangenen schriftlichen Bewerbungen durch und entscheidet, wer zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen wird. Diese Vorstellungsgespräche sollten in jedem 
Fall im kleinen Kreis geführt werden – niemals in Gremien wie z. B. 
Verwaltungsausschuss oder Kirchengemeinderat. Das Vorstellungsgespräch dient 
dazu, dass in vertraulicher Atmosphäre im kleinen Kreis sowohl die Mitglieder des 
kleinen Gremiums wie auch die Bewerber/innen Fragen stellen können, die im 
großen Gremium unangebracht sind. 
Dies sind z. B. Fragen über die Vergütung. Außerdem wird es sich oft zeigen, dass 
einzelne Bewerber/innen zwischen Vorstellungsgespräch und Wahl im Gremium ihre 
Bewerbung zurückziehen, weil die Stelle nicht ihren Vorstellungen entspricht. Es 
empfiehlt sich, allen Bewerber/innen, die zum Vorstellungsgespräch eingeladen 
werden, die neu überarbeitete oder erstellte Aufgabenbeschreibung rechtzeitig vor 
dem Vorstellungsgespräch zukommen zu lassen. Dann können die Bewerber/innen 
sich mit der Stelle vertraut machen und bei Bedarf im Vorstellungsgespräch 
nachfragen.  
 
Ein Raster über den möglichen Aufbau eines Vorstellungsgesprächs finden Sie in der 
Anlage 3. In Anlage 4 finden Sie eine Übersicht, in der Sie die Daten aller 
Bewerber/innen eintragen können, die zum Vorstellungsgespräch eingeladen 
werden. Dieses Raster erleichtert den Mitgliedern des kleinen Gremiums die 
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Übersicht. Daten, die aus den schriftlichen Unterlagen ersichtlich sind, werden schon 
im Vorfeld eingetragen, die anderen Daten werden dann im Laufe des Gesprächs 
von den Mitgliedern des Gremiums ergänzt. Den Teil „Bewertung“ bitte immer frei 
lassen, da es sich hier um eine persönliche Einschätzung handelt, die jedes Mitglied 
des Gremiums für sich treffen und ausfüllen muss. Es empfiehlt sich, diese Übersicht 
dann auch für die Wahl im Kirchengemeinderat auszufüllen und sie an alle Mitglieder 
des Kirchengemeinderats zu verteilen – wenn es zeitlich möglich ist mit der 
Einladung zur Kirchengemeinderatssitzung  
 
 
Wahl 
Die Kirchenpflegerin oder der Kirchenpfleger wird vom Kirchengemeinderat gewählt. 
Die Amtszeit ist nicht identisch mit der des Kirchengemeinderats. Die Amtszeit der 
Kirchenpflegerin / des Kirchenpflegers beträgt bei der ersten Wahl 3 Jahre und bei 
der Wiederwahl 8 Jahre. 
 
Abweichungen davon oder eine Wahl auf Lebenszeit bedürfen der Genehmigung des 
Dekanatamts. 
 
Die Wahl im Kirchengemeinderat findet in nichtöffentlicher Sitzung statt. Die Wahl 
wird geheim durchgeführt. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der 
Mitglieder erhalten hat. Näheres zum Wahlverfahren s. § 28 Kirchenge-
meindeordnung (KGO).  
 
 
Anstellung 
Die gewählte Person wird nach der Kirchlichen Anstellungsordnung (TVöD/KAO) von 
der Kirchengemeinde angestellt. Da die Amtszeit zeitlich begrenzt ist, wird der 
Anstellungsvertrag entsprechend befristet. Das bedeutet, dass das Dienstverhältnis 
mit der im Anstellungsvertrag genannten Frist endet, ohne dass es einer Kündigung 
bedarf, wenn keine Wiederwahl erfolgt 
 
Die Kirchenpflegerin oder der Kirchenpfleger sind Mitglied der Dienststellenleitung 
nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz (MVG). Das bedeutet, dass die 
Mitarbeitervertretung (MAV) keine Mitwirkungsrechte hat.  
Es kann aber sinnvoll sein, bereits bei der Vorstellung der Kirchenpflegerin oder des 
Kirchenpflegers vor der Wahl die oder den MAV-Vorsitzenden als beratendes 
Mitglied in den Kirchengemeinderat einzuladen. 
 
 
Fortbildung 
Alle kirchlichen Mitarbeitenden sind nach der Kirchlichen Anstellungsordnung (KAO) 
zur beruflichen Fortbildung verpflichtet. 
 
Hierzu bietet die Vereinigung evangelischer Kirchenpfleger und Kirchenpflegerinnen 
in Württemberg e.V. (Kirchenpflegervereinigung) umfangreiche Fort- und 
Weiterbildungen an. Diese Fortbildungen werden in einem jährlich erscheinenden 
Fortbildungsheft bekannt gegeben. Teilweise werden diese Fortbildungen in 
Zusammenarbeit mit dem Verband der Verwaltungsmitarbeiterinnen und 
Verwaltungsmitarbeiter in der evangelischen Landeskirche in Württemberg e.V. 
angeboten.  
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Für Anfängerinnen und Anfänger in diesem Beruf werden Kurse Einführung in die 
Arbeit einer Kirchenpflegerin / eines Kirchenpflegers – Grundkurs I und Grundkurs II 
im Kloster Denkendorf angeboten, die einen sehr guten Start in das neue Berufsfeld 
bieten. Zusätzlich zu diesen Kursen bietet die Kirchenpflegervereinigung an drei 
Wochenenden im Jahr den Grundkurs I und II an. 
 
Nähere Auskünfte erteilt gerne die Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle der 
Kirchenpflegervereinigung oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirchlichen 
Verwaltungsstelle. 
 

Sicher ist:  
 

Was Sie in die Fortbildung Ihrer Kirchenpflegerin o der Ihres Kirchenpflegers 
investieren, zahlt sich aus. 

 
 
Zusammenarbeit mit der Kirchlichen Verwaltungsstell e  
Bereits beim Erstellen der Aufgabenbeschreibung ist mit der zuständigen Kirchlichen 
Verwaltungsstelle abzuklären, welche Aufgaben die Verwaltungsstelle für die 
Kirchengemeinde erledigt. Dies können z. B. der Rechnungsabschluss, das 
Aufstellen des Plans für die kirchliche Arbeit etc. sein.  
 
Bitte klären Sie in diesem Zusammenhang auch ab, welche Mitarbeiterin / welcher 
Mitarbeiter für Fragen des neuen Kirchenpflegers / der neuen Kirchenpflegerin 
zuständig sind. Hier sollte ein frühzeitiger Kontakt hergestellt werden, wenn nicht 
ohnehin ein Mitarbeiter / eine Mitarbeiterin der Verwaltungsstelle bei der 
Kassenübergabe mitwirkt.  
 
Bitte weisen Sie den neuen Kirchenpfleger / die neue Kirchenpflegerin auf die 
Verwaltungsstelle als Anlaufstelle in allen Fachfragen hin – falsche Zurückhaltung 
kann hier zur Verschleppung und Verschlimmerung von Fehlern führen. 
 
 
Weitere Informationen 
In allen Fragen die Sie haben stehen Ihnen kompetente Gesprächspartner zur 
Verfügung: 
 
- die Geschäftstelle der Vereinigung evangelischer Kirchenpfleger und 
Kirchenpflegerinnen in Württemberg e.V., Ursula Werner, Oberer Hauserweg 10, 
71149 Bondorf 
Tel.: 07457/7 32 27 27 
Fax: 07457/7 32 27 28 
Email: Kirchenpflegervereinigung@elk-wue.de 
 
- die Bezirksobleute der Kirchenpflegervereinigung in Ihrem Kirchenbezirk (diese 
können Sie bei der Kirchlichen Verwaltungsstelle oder der Geschäftsstelle erfahren) 
 
- die Leiterinnen oder Leiter sowie die Mitarbeiter/innen der für Sie zuständigen 
Kirchlichen Verwaltungsstelle 
 
Stand September 2009  
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            Anlage Nr. 1 
 
 
 

Muster einer Stellenausschreibung für eine kleinere  Kirchenpflege 
 
 
Die Evang. Kirchengemeinde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine  
 

Kirchenpfleger/in 
 
Der / die Kirchenpfleger/in ist zuständig für das Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesen, die Personalverwaltung sowie die Liegenschaftsverwaltung der 
Evang. Kirchengemeinde XY ........................................(. . . . . . . .  Gemeindeglieder).  
 
Für diese ausgesprochen vielseitige und interessante Tätigkeit suchen wir 
Bewerber/innen möglichst mit Verwaltungsausbildung oder kaufmännischer 
Ausbildung, Verhandlungsgeschick sowie EDV-Kenntnissen. Die Bewerber/innen 
sollten gerne selbständig arbeiten und bereit sein, sich im kirchlichen Auftrag in 
dieser verantwortlichen Tätigkeit zu engagieren. Die Kirchenpflegerin / der 
Kirchenpfleger ist kraft Amtes Mitglied im Kirchengemeinderat, ggf. in weiteren 
Ausschüssen.  
 
Die dienstliche Inanspruchnahme beträgt   ........... Wochenstunden (flexible 
Zeiteinteilung). Die Vergütung erfolgt nach der Kirchlichen Anstellungsordnung 
(entsprechend TVöD).  
 
Bewerbungen von evangelischen Bewerbern/innen bitte  bis . . . . . . . . . . . an 
das Evang. Pfarramt . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .   
 
Herrn / Frau Pfarrer . . . . . . . . . . . . .. ,  (Adresse einfügen) , Tel. . . . . . . . . . . . . .   
 
Auskünfte erteilt auch die Kirchliche Verwaltungsstelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Herr/Frau . . . . . . . .  oder Herr/Frau . . . . . . . . . .), Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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           Anlage 2 
 
Bei der Anlage 2 handelt es sich um die Aufgabenbeschreibung für eine nebenberufliche 
Kirchenpflege. Bitte unter Aufgabenbeschreibung für eine nebenberufliche Kirchenpflege 
herunter laden. 
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            Anlage 3 
 

Vorstellungsgespräche Kirchenpflegerstelle 
 
Einführung (Anfahrt ? Parkplatz ? )  
 
Vorstellung der Gesprächsteilnehmer von der Kirchen gemeinde  
 
Vorstellung Bewerber/in (insbes. berufl. Werdegang,  auch pers. Verhältnisse)  
 
Motivation für die Bewerbung  
Warum gerade auf diese Stelle beworben? 
 
Kirchliches Engagement  
• Bisher? 
• Künftig wie vorgestellt?  
 
Fachliche Kenntnisse  
• Kurze Vorstellung der Stellenstruktur (Kirchengemeinde., Bezirk- falls auch 

Kirchenbezirksrechner, ggf. sonst Einrichtungen z. B. Diakoniestation, etc.)  
• Rechnungswesen  

• Kaufmännische Buchführung  
• Kameralistik  

• Haushaltswesen  
• Personalwesen 
• Bau- und Liegenschaftswesen 
• EDV-Kenntnisse 
• Gremienarbeit  
• Mitarbeiterführung  
 
Arbeitszeit, Gremienarbeit  
• Regelarbeitszeit, in der Regel keine Überstundenvergütung  
• Gremien in der Regel zusätzlich (ca.    Abende pro Woche/Monat), keine 

Zusatzvergütung, ehrenamtliche Mitarbeit wird erwartet    
• Umzug   ja / nein ?  
 
Hinweis auf Wahlamt – Wahldauer 3 Jahre  
 
Vergütung  
• Bisher 
• Bei Kirchenpflege mögliche Eingruppierung  
 
Fragen des Bewerbers / der Bewerberin  
 
Möglicher Dienstbeginn  
 
Weitere Bewerbungen ?  
 
Weiteres Verfahren (wann Benachrichtigung, wann KGR -Entscheidung, Ersatz 
Fahrtkosten?)  
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            Anlage Nr. 4 
Bewerberauswahl für die Kirchenpflege 

Lfd. Nr.  1 2 3 
Name    
Alter     
Wohnort    
Umzug ja/nein    
Familienstand     
Schulbildung 
 

   

Ausbildung 
 

   

Berufserfahrung 
 

   

z. Zt. tätig als     
z. Zt. tätig bei     
    
Kenntnisse     
Kaufmännische Buchführung    
Kameralistik     
Haushaltswesen     
Personalwesen    
Bau-/Liegenschaftsw.    
EDV-Kenntnisse     
Gremienarbeit     
    
Zeugnisse     
    
Kirchl. Engagement    
    
Besondere Fähigkeiten    
    
Hobbys     
    
Vergütung     
Bisher     
Neu     
    
Bewertung     
Fachkenntnisse     
Leistungsbereitschaft, 
Motivation 

   

Führungsqualität    
Durchsetzungskraft    
Ideen     
Verhandlungsgeschick     
Loyalität geg. Dienstgeber    
Dienstbeginn     
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